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remise a des temps éloignés la question de l'assurance-
vieillesse dont avait parlé au début de la séance déja M.
le Conseiller fédéral Motta. Pour donner suite a une
demande de 1'Office fédéral des Assurances sociales, la
Conférence des directeurs de sociétés d'assurance sur la
vie humaine s'est déclarée préte a collaborer a la solution
du probléme, Il serait bon cependant de connaitre d'abord
exactement ce qui existe déja dans ce domaine. D'autre
part, l'orateur estime que la Confédération — malgré
I'état facheux de ses finances — ne devrait pas refuser son
aide aux efforts tentés en faveur des assurés aupreés de
Compagnies allemandes. Ces malheureux qui ont été
prévoyants pour eux-mémes et pour les leurs, sont cer-
tainement les premiers qui ont des droits a la sollicitude
de nos autorités fédérales,

Vers 5 heures, le président M. Motta a levé la séance
dont il a souligné l'importance.

Die Handhabung der Unterstiitzungsgrund-
sdtze.

Die Abgeordnetenversammlung vom 17. Dezember 1920
hatte als Wegleitung fiir die Kantonalkomitees der Stiftung fol-
gende Unterstiitzungsgrundsitze aufgestellt:

,Jm Kanton niedergelassene (nicht verbiirgerte) bediirftige
alte Leute, fiir die eine Unterstiitzung durch die Stiftung ange-
zeigt ist, sind durch das Komitee des Wohnkantons in gleicher
Weise zu beriicksichtigen wie die verbiirgerten, Immerhin soll
eine Unterstiitzung der Nichtverbiirgerten in der Regel erst er-
folgen, nachdem sie vor ihrer Anmeldung ein Jahr in dem be-
treffenden Kanton niedergelassen waren.

In Fillen, in denen die Unterstiitzungspilicht der heimat-
lichen Armenpflege besteht, aber nicht geniigend erfiillt wird,
erbittet das kantonale Komitee die Intervention lokaler freiwil-
liger Hilfsinstanzen oder der kantonalen Behorden, um eine an-
gemessene Unterstiitzung des Berechtigten aus dessen Heimat
erhiltlich zu machen, und leistet alsdann gegebenenfalls nur
einen ZuschuB."”
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Um iiber die Stellungnahme der Kantonalkomitees zu diesen
Unterstiitzungsgrundsiatzen und iiber allfallige Abénderungs-
wiinsche orientiert zu werden, richtete das Zentralsekretariat im
April 1923 ein Zirkular an die Kantonalkomitees. Die darauf
eingehenden Antworten dienten als Unterlage fiir die Diskussion
in einer freien Zusammenkunft, welche am Vormittag des 7. No-
vember, der ordentlichen Abgeordnetenversammlung vorher-
gehend, in Bern stattfand. Pfarrer R, Weil}, Quistor des Ziircher
Kantonalkomitees, und Direktor J. Jaques, Prasident des
Gentfer Kantonalkomitees, leiteten die Aussprache, an welcher
sich Mitglieder des St. Galler, Graubiindner, Neuenburger,
Basler, Ziircher, Schaffhauser und appenz.-auBBerrhodischen Kan-
tonalkomitees, sowie des Direktionskomitees beteiligten, mit kur-
zen, gehaltvollen Voten ein.

Als Resultat der angeregten Verhandlungen ergab sich, daf3
sich die Praxis der einzelnen Kantonalkomitees von den Unter-
stiitzungsgrundsatzen, denen ja kein zwingender Charakter zu-
kommt, mehr oder weniger weit entfernt und dal} fiir diese Ab-
weichungen in der Regel triftige Griinde angefiihrt werden kon-
nen, namentlich Besonderheiten der regionalen Verhaltnisse. So
suchte das Genfer Kantonalkomitee die Erhohung der Karenz-
zeit fiir die Unterstiitzung von 5 Jahren fiir Schweizer aus an-
dern Kantonen und gar von 25 Jahren fiir Auslander mit den
besondern Verhiltnissen dieses Grenz- und Stadtkantons zu
rechtfertigen, was freilich nicht alle Vertreter der {ibrigen Kan-
tonalkomitees befriedigte, die nachdriicklich zum mindesten auf
Gleichstellung der Schweizer mit den Genfern drangen.

Von allgemeinerer Tragweite war eine zweite gegensatzliche
Auffassung, die im Verlauf der Diskussion zu Tage trat und in
den Voten des baselstidtischen und neuenburgischen Vertreters
ihren reinsten Ausdruck fand. Wahrend das baselstadtische
Komitee nur an bediirftige, alte Leute, die nicht von der
Armenpiflege unterstiitzt werden, Beitrage ausrich-
ten will, halt das Neuenburger Komitee die Hilfe der Stiftung
doch nicht fir ausreichend und betrachtet seine Unterstiitzung
als einen bloBen Zuschull zur Armenunterstiitzung, worum in
erster Linie nachgesucht werden soll, als eine ,,douceur”, um die
Lage der durch die Armenpflege bereits unterstiitzten wiirdigen
Greise und Greisinnen etwas besser zu gdestalten.
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Die meisten Kantonalkomitees sind durch die Praxis ge-
ndtigt worden, von ihrem urspriinglich eingenommenen Stand-
punkt abzugehen. So leisten Ziirich und St. Gallen, die grund-
satzlich der Auffassung sind, daBl es die Aufgabe der Stiftung sei,
ihre Schiitzlinge wennmdéglich vor der Armenpflege zu bewahren,
ausnahmsweise Unterstiitzungen an armengendssige Alte, wenn
es nur auf diese Weise moglich ist, ihre Lage ertraglich zu ge-
stalten oder von der Heimatgemeinde einen ihren Mitteln ent-
sprechenden Beitrag zu erhalten. Auf der andern Seite sehen
Graubiinden und Schafthausen, welche, um die Armenpflege von
ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht zu entlasten, in der Regel
die Gesuchsteller anfragen, weshalb sie sich nicht an die Armen-
pilege wenden, bei ,verschimten” Greisen und Greisinnen, die
sich scheuen, armengendssig zu werden, von dem Erfordernis der
Armenunterstiitzung ab und suchen nach Méglichkeit zu helfen.

Der Zentralsekretir betonte am Schlusse der aufschlull-
reichen Diskussion, dafl nach seinem Dafiirhalten die Stiftung
ihre eigentliche Aufgabe aus den Augen verlieren und zu einem
bloBen Glied der freiwilligen Armenpflege herabsinken wiirde,
wenn sie ihre Anstrengungen nicht in erster Linie darauf richte,
die bediirftigen Alten, welche erst infolge Alters hilisbediirftig
geworden sind, vor dem demiitigenden Gang zur Armenpilege
zu bewahren, Weil unser Volk seine betagten Angehorigen nicht
langer der Armenpflege {iberantworten will, ist die Stiftung ,Fiir
das Alter” ins Leben gerufen worden, erschallt der Ruf nach
einer eidgenossischen Altersversicherung und nach einer vor-
laufigen Altersfiirsorge von Bundeswegen immer ungestiimer.

Alle bisherigen Vorschlage fiir die Regelung des Ubergangs-
stadiums zur Altersversicherung beschrianken die Bundeshilfe
ausdriicklich auf die nicht dauernd von der Armenpilege unter-
stiitzten bediirftigen Alten. Die Stiftung, welche ein spontan aus
dem Volke hervorgewachsenes Ubergangsstadium zur Altersver-
sicherung darstellt, muBl grundsatzlich an diesem Standpunkt
festhalten, wenn die Not der Alten und die unzuldnglichen Mit-
tel, die ihr zur Verfiigung stehen, sie auch zwingt, im einzelnen
von dieser starren Stellungnahme abzugehen. Wenn die Kan-
tonalkomitees sich auf diese héhere Warte stellen, gelingt es
ihnen auch eher, die Bevdlkerung opferwillig zu stimmen und
wachsende Mittel fiir ihre Fiirsorgetatigkeit aufzubringen.



	Die Handhabung der Unterstützungsgrundsätze

